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Beschwerde

8 305 
Zulässigkeit

(1) Die Beschwerde 1st gegen alle 
von den Gerichten ln Verfahren erster In
stanz erlassenen Beschlüsse zulässig, soweit 
das Gesetz sie nicht ausdrücklich einer An
fechtung entzieht.

(2) Auch Verteidiger, Zeugen, Sachver
ständige, Geschädigte und andere Personen 
können gegen Beschlüsse, durch welche sie 
betroffen werden, Beschwerde erheben.

(3) Beschlüsse des Gerichts, die ln der 
Hauptverhandlung der Urtellsfällung vor
ausgehen, unterliegen nicht der Beschwerde. 
Ausgenommen sind Beschlüsse über Ver
haftungen, Beschlagnahmen, Durchsuchun
gen, Arrestbefehle und Ordnungsstrafen 
sowie alle Entscheidungen, durch welche 
dritte Personen betroffen werden.

8 806
Einlegung und Einlegungsfrist

(1) Die Beschwerde 1st binnen einer 
Woche bei dem Gericht, von dem der ange- 
fochtene Beschluß erlassen 1st, zu Proto
koll der Rechtsantragsstelle oder schriftlich 
durch den Betroffenen oder einen Rechts
anwalt einzulegen.

(2) Die Frist läuft bei den ln Anwesen
heit des Beschwerdeführers verkündeten 
Beschlüssen von der Verkündung, ln 
anderen Fällen von der Zustellung ab.

(3) Hält das Gericht, dessen Beschluß 
angefochten wird, die Beschwerde für 
begründet, 1st ihr stattzugeben; anderen
falls 1st die Beschwerde innerhalb von 
drei Tagen dem Beschwerdegericht vorzu
legen.

8 307
Keine aufscfalebende Wirkung 1 2

(1) Durch Einlegung der Beschwerde 
wird die Durchführung des angefochtenen 
Beschlusses nicht gehemmt.

(2) Jedoch kann das Gericht, dessen 
Beschluß angefochten wird, sowie das 
Beschwerdegericht anordnen, daß die 
Durchführung des angefochtenen Be
schlusses auszusetzen ist.

Entscheidung Ober die Beschwerde

(1) Die Entscheidung über die Be
schwerde erfolgt nach Anhörung des Staats
anwalts ln der Regel ohne mündliche Ver
handlung.

(2) Das Beschwerdegericht kann den 
Beteiligten die Beschwerde zur schriftlichen 
Stellungnahme mlttellen; es kann die Be
teiligten hören und erforderliche Ermitt
lungen anordnen oder selbst vornehmen.

(3) Ist die Beschwerde begründet, er
läßt das Beschwerdegericht zugleich den In 
der Sache erforderlichen Beschluß.

8 309
Mündliche Verhandlung

(1) Ober die Beschwerde 1st nach münd
licher Verhandlung zu entscheiden, wenn 
es gesetzlich vorgeschrieben Ist oder die 
Bedeutung der Sache es erfordert. Die Vor
schriften über die Durchführung der 
Hauptverhandlung erster Instanz gelten 
entsprechend. Das Gericht kann Beweis er
heben.

(2) Zur mündlichen Verhandlung sind 
die unmittelbar Betroffenen, der Staats
anwalt und, sofern die Beschwerde durch 
einen Rechtsanwalt eingelegt wurde, der 
Rechtsanwalt zu laden.

8310
Beschwerde gegen die Entscheidung 

Ober den Schadensersatz

(1) Wurde ln einem Strafverfahren über 
einen Schadensersatzanspruch entschieden, 
kann der Geschädigte gegen die Entschei
dung Uber den Schadensersatz Beschwerde 
elnlegen. Dieses Recht hat auch der Staats* 
anwalt, wenn er keinen Protest einlegt. 
Das gleiche gilt für den Angeklagten, falls 
er vom Recht der Berufung nicht Gebrauch 
macht Wurde der Schadensersatzantrag 
wegen Freispruchs des Angeklagten als 
unzulässig abgewiesen, 1st die Beschwerde 
nicht zulässig.

(2) Das Verfahren ist, sofern weder 
Protest noch Berufung eingelegt wurde, 
insoweit dem Senat zu überweisen, der für 
die Entscheidung über diesen Anspruch ln 
zweiter Instanz zuständig 1st


